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Ausgleichskasse Luzern 
Würzenbachstrasse 8 
Postfach 
6000 Luzern 15 
 
www.ahvluzern.ch 

ist 

 

 

Vergessen Sie nicht, die 
Lohnbescheinigung zu 
unterzeichen! 

Falls Sie im Abrechnungs-
jahr keine Löhne ausge-
richtet haben, kreuzen Sie 
bitte das Feld „keine bei-
tragspflichtigen Löhne 
ausbezahlt“ an. 

 
Infos zur  
Lohn- 
bescheinigung 
2008 

 

Bitte einsenden 
bis Freitag,  
30. Januar 2009 

Fragen?  
Unter  der Telefonnummer auf der Lohnbescheinigung oben links geben wir gerne Auskunft. Sie erreichen uns  
auch unter  beitraege@ahvluzern.ch 

Für Rückfragen stehen  wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
Siehe Telefonnummer auf der Lohnbescheinigung oben links! 

betreffend Lohnbeiträge an die AHV, IV, EO unter:  
www.ahvluzern.ch  



Geburtsdatum, Name und Vorname  (vollständig aufführen)  
Ergänzen Sie bitte die Liste, falls Sie weitere Personen beschäftigen. Aufgeführte Personen, 
welche nicht mehr als Lohnbezüger zu melden sind, können auf der Liste gestrichen werden. 
Diese werden auf der nächsten Lohnbescheinigung nicht mehr aufgeführt!  

Mitarbeitende Familienmitglieder  
EhepartnerIn    „E“    Tochter    „T“ 
Sohn     „S“    Eltern     „L“ 
 

Beitragsdauer  
Beginn und Ende immer in ganzen Monaten angeben (Kalenderjahr). 
  

BVG-/UVG-Versicherung  
Bitte überprüfen, korrigieren und/oder ergänzen Sie die vorhandenen Angaben.   
             

Lohnbescheinigung unterschrieben? 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die neue 13-stellige Versicherten -Nr. ist einzutr agen (nur sofern bekannt)  
Bitte beachten Sie, dass neue Angestellte jeweils der Ausgleichskasse zu melden sind. Falls 
die neue 13-stellige Versichertennummer nicht bekannt ist, kann noch die alte 11-stellige AHV-
Nummer angegeben werden.  
  

AHV-pflichtiger Bruttolohn  
 

- Kinder-/Ausbildungszulagen:  sind nicht AHV-pflichtig 
- Beginn der Beitragspflicht: Jugendliche mit Jahrgang 1990: ab 1. Januar 2008 
- Ende der Beitragspflicht: Männer mit Jahrgang 1943: Ende Geburtsmonat 
  Frauen mit Jahrgang 1944: Ende Geburtsmonat 
- Freibetrag  für RentnerIn: abziehen (Fr. 16'800.-/Jahr oder Fr. 1'400.-/Monat) 
- Naturalleistungen für Ver- 

pflegung und Unterkunft: sind AHV-pflichtig (Fr. 990.-/Monat) 
 
Falls Sie nur mit der  Familienausgleichskasse im K anton Luzern abrechnen (Filiale) 
- Bitte die gesamte Lohnsumme aller im Kanton Luzern beschäftigten Personen unter 
     Ziff. 10 deklarieren, unabhängig davon, ob Familienzulagen bezogen wurden oder nicht.  
    

ALV-pflichtiger Bru ttolohn  
 

- Höchstgrenze:  Löhne über Fr. 126’000.-/Jahr oder Fr. 10'500.-/Monat 
 sind nicht ALV-pflichtig 
- unterjährige Beschäftigungsdauer: die Ansätze gelten pro rata 
- Ende der Beitragspflicht: Männer mit Jahrgang 1943: Ende Geburtsmonat 
  Frauen mit Jahrgang 1944: Ende Geburtsmonat 
- Landwirtschaft: mitarbeitende Familienmitglieder (EhepartnerIn,  

 Kinder, Eltern) sind nicht ALV-pflichtig 
 Familienausgleichskasse (FAK) nichtlandwirtschaftli cher Betriebe  

„Total AHV-pflichtige Lohnsumme“ gemäss Ziffer 5  
- die mitarbeitenden Ehepartner von Selbständigerwerbenden sind nicht FAK-pflichtig 
- diese Regelung gilt nicht für juristische Personen (z.B. AG, GmbH etc.) 
 
Nur FAK im Kanton Luzern (Filiale) 
- Bitte die gesamte Lohnsumme aller im Kanton Luzern beschäftigten Personen 
     deklarieren, unabhängig davon, ob Familienzulagen bezogen wurden oder nicht. 
 
 Familienzulagen Landwirtschaft (FL) 
„Total AHV-pflichtige Lohnsumme“ gemäss Ziffer 5  
- mitarbeitende Familienmitglieder (EhepartnerIn, Kinder, Eltern) sind nicht FL-pflichtig 
     

Familienzulagen  
 
Bezugsdauer: Beginn und Ende immer exakt angeben (Tag, Monat, Jahr) 
 

1. Bei Differenzen oder Unstimmigkeiten (z.B. Pensenänderung, unbezahlter Urlaub, 
Krankheit, Unfall, Austritten von Mitarbeitenden usw.) bitten wir Sie ein separates 
Schreiben mit den Erklärungen beizulegen. 

2. Beschäftigte, welche nicht aufgeführt sind, müssen mit dem offiziellen Anmeldeformular 
(siehe unter www.ahvluzern.ch) gemeldet werden. 

3. Für nachträglich bewilligte Zulagen (nach Versand dieser Aufstellung) erhalten Sie in der 
zweiten Jahreshälfte 2009 eine separate Aufstellung. 

4. Für Beschäftigte, bei welchen die Zulagen sporadisch bewilligt sind (Arbeitspensum zum 
Voraus unklar), muss in der Kolonne „Betrag pro Bezüger“ der effektiv ausbezahlte Be-
trag eingesetzt werden. 

5. Das Total der ausbezahlten Kinder- und Ausbildungszulagen 2008 gilt als Grundlage für 
die Pauschalrechnungen 2009. 

Keine beitragspflichtigen Löhne ausbezahlt  
Bitte Feld ankreuzen, falls keine beitragspflichtigen Löhne ausbezahlt wurden. 
 

Haben Sie Ihre Telefonnummer für allfällige Rückfra gen angegeben?  
 


